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  GZ. RV/0375-I/06 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw. gegen die Bescheide des 

Finanzamtes A vom 24. Juni 2005 betreffend Umsatzsteuer und Einkommensteuer 2003 nach 

der am 17. November 2006 in 6021 Innsbruck, Innrain 32, durchgeführten 

Berufungsverhandlung entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Die Bemessungsgrundlagen und die Höhe der Abgaben sind den als Beilage ange-

schlossenen Berechnungsblättern zu entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses 

Bescheidspruchs. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (kurz: Bw) reichte (wie für das Vorjahr) keine Abgabenerklärungen 2003 

ein. In den am 24.6.2005 ausgefertigten Bescheiden betreffend Umsatz- und Einkommen-

steuer 2003 wurden im Schätzungsweg Umsätze von 24.000 € und Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb von 14.502,32 € (einschließlich eines Gewinnanteils der „B-Ges.“ von 2.502,32 €) 

angesetzt. In der Berufung vom 20.7.2005 gegen diese Bescheide wurde eingewendet, dass 

sämtliche Umsätze über die Ges. gelaufen sind und diese „2003 geschlossen wurde“. Wie der 

Bw. im Infocenter erklärt habe, habe er gedacht, dass sein Fall damit abgeschlossen sei. 

Ein Schreiben des Finanzamts, in dem der Bw. um die Mitteilung ersucht wurde, mit welchen 

Mitteln die Lebenshaltung des Jahres 2003 bestritten wurde (Angabe der fixen monatlichen 

Ausgaben für Miete, KFZ etc, sowie der Mittelherkunft, jeweils unter Beifügung von geeigne-

ten Belegen) blieb unbeantwortet. 
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Mit Berufungsvorentscheidungen vom 16.9.2005 wurde die Berufung mit der Begründung als 

unbegründet abgewiesen, dass die mit Schreiben vom 16.8.2005 zur genauen Beurteilung des 

Sachverhalts angeforderten Unterlagen nicht vorgelegt wurden. Eine Deckung der Le-

benshaltungskosten durch die (anteiligen) Einkünfte aus der B-Ges. allein scheine nicht 

gegeben, weshalb eine Änderung der im Schätzungsweg ermittelten Bemessungsgrundlagen 

auf Grund der Aktenlage nicht zu erfolgen habe. 

Im Antrag auf Entscheidung über die Berufung durch die zweite Instanz vom 18.10.2005 (als 

„Berufung“ bezeichnet), eingelangt am 19.10.2005, wurde (erneut) eingewendet, dass sämtli-

che Umsätze „rein“ über die Ges. gelaufen sind. Weiters werde angemerkt, dass der Bw. im 

elterlichen Haushalt lebe, wo „keine zusätzlichen Kosten“ entstanden seien. Seit dem Jahr 

2002 sei ihm von der C ein Baudarlehen genehmigt worden, woraus dringend notwendige 

Zahlungen und „natürlich der Wohnungsbau zu einem großen Teil“ erfolgt seien. 

Mit Mängelbehebungsauftrag vom 2.12.2005 wurde der Bw. aufgefordert, die der Berufung 

„vom 19.10.2005“ anhaftenden Mängel bis zum 16.12.2005 zu beheben. Ergänzend dazu 

wurde der Bw. neuerlich aufgefordert, die erforderlichen Belege und Unterlagen (incl. Aufstel-

lung) hinsichtlich der Bestreitung der Lebenshaltungskosten (Mittelherkunft) vorzulegen. Bei 

der (bereits außerhalb der gesetzten Frist erfolgten) Vorsprache des Bw. am 20.12.2005 wur-

den einzelne Unterlagen vorgelegt. Nach den (in einem Aktenvermerk festgehaltenen Anga-

ben) des Bw. habe er von diversen Abhebungen vom Baukonto (C xxx) gelebt. Das 

„Privatkonto“ des Bw sei im Jahre 2003 „überzogen worden“. Die Vorlage des Kontos wurde 

zugesagt. Bei der Vorsprache am 11.1.2006, in der ua. Kontoauszüge 2003 des Privatkontos 

vorgelegt wurden, wurde neuerlich eine „Berufung“ gegen den Umsatz- und Einkommen-

steuerbescheid des Jahres 2003 vom 19.9.2005 eingebracht. Der Bw. habe in diesem Zeit-

raum keine Einnahmen gehabt, er ersuche um die Reduzierung der geschätzten Kosten.  

Mit Schreiben des Finanzamts vom 23.3.2006 wurde der Bw. darum ersucht, die Ausgangs-

rechnungen hinsichtlich der in den Jahren 2003 und 2004 in Rechnung gestellten Beträge 

(z.B. „D“) vorzulegen. Da sich der Bw. dazu nicht geäußert hat, wurde die Berufung der 

Abgabenbehörde zweiter Instanz zur Entscheidung vorgelegt. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

1.) § 275 BAO gilt nur für Berufungen, nicht auch für Vorlageanträge. Erwies sich der Mängel-

behebungsauftrag vom 2.12.2005 sonach als rechtswidrig, konnten auch die an die man-

gelnde Erfüllung eines solchen Auftrags geknüpften Folgen nicht gezogen werden. Hievon ist 

schließlich auch die Abgabenbehörde erster Instanz ausgegangen. 
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2.) Nach dem im Akt befindlichen, vom Bw. am 4.10.2000 unterfertigten Fragebogen war in 

Aussicht genommen, an der Wohnadresse eine „E-Tätigkeit“ aufzunehmen. Für die Jahre 2000 

und 2001 wurden Abgabenerklärungen eingereicht, denen eine solche Betätigung zugrunde 

lag. Für die Jahre ab 2002 war dies nicht mehr der Fall: Schon in der Berufung gegen die 

(nach einer Schätzung ergangenen) Umsatz- und Einkommensteuerbescheide 2002 hatte der 

Bw. eingewendet, dass 2002 sämtliche Umsätze „rein“ über die Ges. gelaufen sind. Im 

Verfahren vor dem unabhängigen Berufungssenat hatte der Bw. zunächst um die Möglichkeit 

einer Vorsprache ersucht. Da er aber der Ansicht war, alles Nötige bereits vorgelegt zu haben, 

wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass z.B. das Schreiben des Finanzamts vom 

23.3.2006 noch immer nicht beantwortet wurde. Der Bw. räumte ein, dass es nicht richtig 

sein könne (wie er zunächst erklärt habe), keine Einkünfte bezogen zu haben. Er vermied es 

allerdings noch immer, konkrete Angaben zur Höhe seiner Umsätze und Einkünfte zu machen. 

Am 6.11.2006 wurde schließlich eine Aufstellung von Beträgen vorgelegt. Dazu wurde in ei-

nem (mit 31.10.2006 datierten) Schreiben ausgeführt, dass der Bw. in den Jahren 2003 und 

2004 „grundsätzlich unentschlossen“ gewesen sei und versucht habe, seine Selbständigkeit 

aufrecht zu erhalten. Die „angeführten Unternehmen“ seien für ihn „Möglichkeiten“ gewesen, 

„einen Job zu finden“, doch in den meisten Fällen hätte der Bw. dort nur kurz gearbeitet; er 

hätte dafür eine Rechnung stellen sollen (laut Beilage für 2003 offenbar in fünf Fällen). Seinen 

Lebensunterhalt habe er immer wieder durch Ausgleichszahlungen vom Baukonto gedeckt. 

Des Weiteren habe er bei den Eltern gelebt, wo er keine Kosten zu tragen gehabt habe. Au-

ßerdem hätte er in diesen Jahren noch keine Rückzahlungen leisten müssen.  

3.) Das Vorbringen des Bw., keinerlei Umsätze bzw. Einnahmen erzielt zu haben, erwies sich, 

wie der Verlauf des Berufungsverfahrens ergeben hat, als völlig unglaubwürdig: Am 20.9.2006 

hat er - telefonisch - eingeräumt, Umsätze bzw. Einkünfte erzielt zu haben. Mit der Vorlage 

der „Aufstellung 2003“ wurde ausdrücklich zugestanden, im Berufungsjahr Rechnungen mit 

Ausweis von Umsatzsteuer gelegt und weiterhin versucht zu haben, die selbständige Er-

werbstätigkeit aufrecht zu erhalten. Es kann daher auch kein Zweifel darüber bestehen, dass 

die der Fa. F gegenüber erbrachten Leistungen einer im Jahr 2003 fortgesetzten gewerblichen 

Betätigung des Bw. zuzuordnen sind, zumal er auch noch mit der gleichzeitig vorgelegten 

„Aufstellung 2004“ Ablichtungen von Ausgangsrechnungen des Jahres 2004 (mit 

Umsatzsteuerausweis) vorgelegt hat, die einer solchen Tätigkeit zuzuordnen sind. Strittig ist 

nur mehr der Umfang dieser Betätigung der Höhe nach, wobei festzuhalten ist, dass dem Bw. 

die den angefochtenen Bescheiden zu Grunde liegende (griffweise) Schätzung vor Erlassung 

der Bescheide nicht zur Kenntnis gebracht worden ist.  

4.) Soweit die Abgabenbehörde die Grundlagen für die Abgabenerhebung nicht ermitteln oder 

berechnen kann, hat sie diese zu schätzen. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die 
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für die Schätzung von Bedeutung sind. Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Abga-

bepflichtige über seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag oder 

weitere Auskunft über Umstände verweigert, die für die Ermittlung der Grundlagen wesentlich 

sind. Zu schätzen ist ferner, wenn der Abgabepflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er 

nach den Abgabenvorschriften zu führen hat, nicht vorlegt oder wenn die Bücher oder Auf-

zeichnungen sachlich unrichtig sind oder solche formelle Mängel aufweisen, die geeignet sind, 

die sachliche Richtigkeit der Bücher oder Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen (§ 184 BAO). 

5.) In der von Amts wegen anberaumten mündlichen Berufungsverhandlung vom 17.11.2006 

hat der Bw. eine Bestätigung vorgelegt, der zufolge er von der Fa. F 4.100 € brutto (5 x 820 € 

monatlich) erhalten hat. Daneben sei ein Betrag von 715,06 € brutto (595,88 € netto) 

vereinnahmt worden. Zutreffend sei, dass es sich dabei um steuerpflichtige Erlöse gehandelt 

habe. Weitere Erlöse seien aber nicht erzielt worden. Der Betrag von 3.200 € stamme aus 

dem Verkauf eines privaten G. Dazu wurde ein Abrechnungsbeleg der Fa. H betreffend eine 

Warennachnahme über 3.200 € sowie ein Kassabeleg aus dem Jahr 2001 (Ankauf) vorgelegt. 

Der Bw. vermochte mit diesen Unterlagen zwar nicht den Nachweis zu erbringen, dass es sich 

bei dem Betrag von 3.200 € um den Erlös aus dem Verkauf eben dieser Ware gehandelt hat 

(weil er über keine weiteren Unterlagen mehr verfüge). Die Möglichkeit eines Privatverkaufs 

erscheint aber andererseits (ua. in Anbetracht des Ankaufs- und Verkaufspreises) nicht 

ausgeschlossen. Feststellungen, die es – vergleichbar der Vorgangsweise des Folgejahres – 

erlaubten, den genannten Betrag dem im Berufungsjahr fortgeführten Betrieb des Bw. 

zuzurechnen, konnten nicht mit ausreichender Verlässlichkeit getroffen werden. 

6.) Dem Risiko der unzulänglichen Erfassung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen des Bw. 

war aber andererseits durch die Verhängung eines Sicherheitszuschlags Rechnung zu tragen. 

Dabei galt es zu berücksichtigen, dass der Bw. keinerlei Abgabenerklärungen eingereicht hat 

und solange es nur möglich war, bei seiner Behauptung verblieben ist, überhaupt keine 

Umsätze bzw. Einnahmen erzielt zu haben. Wie bei der mündlichen Berufungsverhandlung 

erörtert wurde, erscheint es in keiner Weise glaubhaft, bei den behaupteten Ein-

kommensverhältnissen des Jahres 2003 auf Einnahmen von immerhin 4.100 € (brutto) 

schlichtweg vergessen zu haben, hatte der Bw. doch – wie sich im Verlauf des Berufungsver-

fahrens ergeben hat – in den Abrechnungen über diese Beträge auch noch offen Umsatz-

steuer ausgewiesen und noch im Laufe des Folgejahres weitere Ausgangsrechnungen gelegt, 

in denen eine solche Vorgangsweise beibehalten wurde. Erst unter der Last der gegen seine 

(ursprüngliche) Verantwortung sprechenden Umstände hat er in der mündlichen Berufungs-

verhandlung zugestanden, im Jahr 2003 Einnahmen von brutto 4.815.06 € vereinnahmt zu 

haben. Wie sich gerade aus den gleichzeitig vorgelegten Unterlagen des Jahres 2004 ergibt, 

erscheint es in keiner Weise ausgeschlossen, dass der Bw. (neben den zugegebenen Ein-
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nahmen) insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 auf eine vergleichbare Art und 

Weise für eine Mehrzahl unterschiedlicher Auftraggeber tätig gewesen ist. So ist beispiels-

weise auch die Zahlung von 820 € im März 2003 erst auf Grund der (am 17.11.2006 vorge-

legten) Bestätigung vom 16.11.2006 bekannt geworden, nachdem dem Bw. (zusammen mit 

der Ladung zur mündlichen Berufungsverhandlung) ausdrücklich vorgehalten worden war, 

dass der Monat März (hinsichtlich seiner Tätigkeit für die Fa. F) „offenbar“ noch immer eine 

Lücke enthält. Es kann zwar nicht davon ausgegangen werden, dass der gesamte – im 

angefochtenen Bescheid griffweise angesetzte – Lebensunterhalt des Jahres 2003 aus 

laufenden Einkünften erzielt worden sein muss; es kann auch durchaus zutreffend sein, dass 

der Bw. zu seiner Lebensführung neben eigenen Einkünften (auch) Mittel des so genannten 

„Baukontos“ herangezogen hat. In Anbetracht der gesamten Umstände des Berufungsfalles 

erscheint es aber dennoch erforderlich (andererseits auch ausreichend), einen Sicher-

heitszuschlag von 30 % der „erklärten“ Entgelte von 4.012,55 € (netto), somit 1.203,77 €, 

anzusetzen, um dem Risiko noch immer nicht erklärter Entgelte und Einkünfte des Jahres 

2003 Rechnung zu tragen. Der Betrag entspricht in etwa der Summe jener Beträge, die der 

Bw. bis zuletzt verheimlicht hat (I; Fa. F, März 2003). 

7.) Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Beilagen: 3 Berechnungsblätter 

Innsbruck, am 20. November 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


